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[bookmark: Text1]Firma:       
Arbeitsbereich: Instandhaltung
Verantwortlich:       
				Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 14 GEFSTOFFV
Diese Muster-Betriebsanweisung muss 
vor Verwendung an die tatsächlichen 
Betriebsverhältnisse angepasst werden.
[bookmark: Text7]Arbeitsplatz:       
Tätigkeit: Arbeiten mit neuen 
Mineralwolle-Dämmstoffen
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B019

	Gefahrstoffbezeichnung

	[bookmark: Text3]Mineralwolle-Dämmstoffe		Produktbezeichnung:      
Sie bestehen aus unterschiedlich dicken Glas-, Stein- oder Schlackenfasern, die mit Kunststoffen 
gebunden und denen Mineralöle zugegeben sind.
Diese Betriebsanweisung gilt nur für „neue“ Mineralwolle-Dämmstoffe, die nach 1996 hergestellt 
wurden und mit „RAL“ gekennzeichnet sind.

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	[image: ]
Achtung
	Bei der Demontage und Montage von neuen Mineralwolle-Dämmstoffen können 
Gesundheitsgefahren von freigesetzten Faserstäuben und von den Zusatzstoffen ausgehen.
Insbesondere kann es beim Abriss zu einer erheblichen Staubbelastung kommen.
Die Faserstäube können Reizungen der Haut, Augen und der Atemwege verursachen.
Infolge der Staubeinwirkung kann es zu Beeinträchtigungen der Atemfunktionen kommen. 
Zusatzstoffe (z. B. Formaldehyd-Harze) können allergische Reaktionen auslösen.

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Oberstes Gebot: Staubentwicklung vermeiden!
‒	vorkonfektionierte Mineralwolle-Dämmstoffe bevorzugen,
‒	Material nicht werfen,
‒	Verpackung erst an der Einbaustelle öffnen (vorsichtig aufschneiden),
‒	Arbeitsplatz im Umkreis von ca. 5 m absperren,
‒	zu entfernendes Material möglichst befeuchten,
‒	Material möglichst vorsichtig demontieren und montieren, nicht reißen,
‒	zu entfernendes Material unmittelbar an der Ausbaustelle in Säcke verpacken,
‒	Zuschnitt nur auf fester Unterlage mit scharfem Messer,
[bookmark: Text4]‒	Arbeitsplatz nach Beendigung und erforderlichenfalls während der Arbeit mit Industriestaubsauger Staubklasse L, Typ:         reinigen, keinesfalls mit Druckluft abblasen,
‒	nach Beendigung der Arbeit Kleidung, Haut und Werkzeug reinigen (abwaschen mit Wasser oder absaugen, niemals mit Druckluft abblasen),
‒	am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und rauchen.
Augenschutz:	Bei starker Staubentwicklung und Überkopfarbeiten Korbbrille tragen.
Handschutz:	Schutzhandschuhe aus Leder oder Kunststoff (mit Gewebeeinlage) tragen.
Atemschutz: 	Atemschutzgerät mit Partikelfilter der Partikelfilterklasse P2 bzw. FFP2 verwenden.
[bookmark: Text5]Hautschutz:	Schutz (vor der Arbeit)         
[bookmark: Text6]	Reinigung (vor Pausen und zu Arbeitsende)       
Körperschutz: 	Einweganzug benutzen, bei Überkopfarbeiten Kapuze aufsetzen 
	oder Nackenschutz verwenden.
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	Verhalten im Gefahrfall

	
	Werden bei Abisolierarbeiten Materialien vorgefunden, bei denen es sich um Asbest handeln könnte, 
sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Vorgesetzte ist zu verständigen.
[bookmark: Text10]Notruf       

	Erste Hilfe

	[image: ]
	Augenkontakt:		Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen
Ersthelfer      		Telefon:      

	Sachgerechte Entsorgung

	[bookmark: Temp]
	[bookmark: Text11]Mineralwolle-Dämmstoffe (entferntes Material, Verschnitt) direkt an der Ausbau- bzw. Einbau-
stelle in Säcke verpacken; Staubentwicklung dabei möglichst geringhalten. Beim Verschließen
der Säcke die Luft vorsichtig herausdrücken. Entsorgung über:       
Datum:      		Unterschrift:      
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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